
Liebe Leserinnen und Leser,

die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für
Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit
meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-
Training.

In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten
und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für
eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur
kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
• ein nach didaktischen Gesichtspunkten ausgewähltes Farblayout
• optische Verstärkung durch einprägsame Graphiken und
• wiederkehrende Symbole am Rand

= Definition zum Auswendiglernen und Wiederholen

= Problempunkt

= Online-Wissens-Check

Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die
Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.

Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-
Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell
auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten
Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen
Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolg-
reich Ihre familien- und erbrechtlichen Kenntnisse!

Erblasser E hinterlässt seine ehelichen Kinder A und B. Sein uneheliches Kind C ist vor ihm gestorben. Von C stammen die 
Enkelkinder D und E.

Frage 1 (Punkte: 1)

Antwort

Aussagen Antwort Aussagerichtigkeit und Kommentar

a) A und B erben jeweils zu 1/2.

b) A, B, D und E erben jeweils zu 1/4.

c) A und B erben jeweils 1/3, D und E 
     jeweils 1/6.

Falsch. Der Stamm von C ist noch zu berücksichtigen, § 1924 II - IV BGB. 
Für die gesetzliche Erbfolge ist es ohne Einfluss, dass C unehelich ist.

Falsch. Nach dem Stammes- und Eintrittsprinzip treten D und E 
nur in die Erbquote des C ein, § 1924 III BGB.

Richtig. § 1924 BGB.

Richtig

Punkte für diese Antwort: 1/1.
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Welche Aussage ist richtig:

Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfäl-
len verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klau-
surtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei
den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
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Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Infor-
mieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation,
Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Ver-
besserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit
und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.

Dieses Skript behandelt die im Examen geforderten Grundzüge des Erb- und Familienrechts.
Bereits die 1. Auflage enthielt die Änderungen, die im Familienrecht durch das Inkrafttreten
des FamFG sowie durch die Güterrechtsreform am 1.9.2009 und durch die seit dem 1.1.2010
aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Erbrechts und des Verjährungsrechts sich ergeben-
den Neuerungen eingetreten sind. In den nachfolgenden Auflagen sind die sich daraus erge-
benden Fragen anhand der dazu bislang ergangenen Rechtsprechung überarbeitet worden.
Im Bereich des Familienrechts ist das Unterhaltsrecht vertieft und die im Unterhaltsrecht und
im Sorgerecht des nichtehelichen Vaters ergangenen Neuregelungen berücksichtigt und die
neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Bereich des Scheinvaterregresses darge-
stellt worden. In der 4. Auflage sind zahlreiche Gesetzesänderungen wie die Neuregelung zur
Ehe für gleichgeschlechtliche Ehegatten und das Gesetz zum Verbot von Kinderehen sowie
das Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwen-
dung von Samen ergangen. Die Neuauflage berücksichtigt zudem die in diesem Zeitraum
fortentwickelte Rechtsprechung im Familien- und Erbrecht sowie die Hinweise aus Leserzu-
schriften, für die ich herzlich danken möchte.

Das Anliegen der Skriptenreihe besteht darin, den Stoff anhand von Beispielen und Übungs-
fällen zu veranschaulichen und vertiefend darzustellen. Das Skript ist kein Lehrbuch. Es kann
wegen des Umfangs nicht sämtliche familien- und erbrechtliche Fragen umfassend behan-
deln. Wegen einer vertiefenden Darstellung des Erb- und Familienrechts wird auf das im
C.F. Müller Verlag erschienene Examens-Repetitorium von Prof. Dr. Martin Lipp verwiesen. Das
Skript erhebt indes den Anspruch, den im Examen für eine Klausurbearbeitung erforderlichen
Stoff darzustellen. Familien- und erbrechtliche Probleme werden im Rahmen einer Zivil-
rechtsklausur oft als Einstieg bei der Bearbeitung einer Klausur verlangt. Deshalb werden im
Rahmen der Übungsfälle auch allgemeine zivilrechtliche Anspruchsgrundlagen behandelt,
die häufig im Zusammenhang mit familien- oder erbrechtlichen Ansprüchen geprüft wer-
den. Erläuternde Einleitungen erleichtern dabei das Verständnis des Stoffes; sie sind indes auf
das notwendige Mindestmaß beschränkt. Das Skript ist für den Anfänger als Einstieg in den
Stoff geeignet. Es richtet sich aber auch an Fortgeschrittene und Examenskandidaten, die
den Stoff vertiefend bearbeiten und wiederholen wollen. Die angegebenen Fundstellen der
zitierten Rechtsprechung sollen dabei als Leseempfehlung betrachtet werden. Die Entschei-
dungen sind meistens gut dargestellt, so dass sie zugleich der Wiederholung von bestimm-
ten Themen dienen können.

Auf geht's – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!

Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug
beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließ-
lich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides
methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas los-
werden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an die C.F. Müller GmbH, Im Wei-
her 10, 69121 Heidelberg, E-Mail: kundenservice@cfmueller.de. Dort werden auch Hinweise auf
Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen.

Karlsruhe, im Januar 2020 Dr. Ute Brenneisen
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